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Gemeinde Großenseebach, Lkr. Erlangen-Höchstadt 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost III“ mit integriertem Grünordnungsplan  

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB; 

Benachrichtigung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim nimmt zu oben aufge-

führten Planungen wie folgt Stellung: 

 

Bereich Landwirtschaft  
Ansprechpartner

 

Landwirtschaftliche Belange sind durch den Verlust an Kulturflächen betroffen.  

Der Verlust an diesen Anbauflächen sollte im Interesse der Aufrechterhaltung der regiona-

len Produktion und mit Blick auf die Versorgung der Bevölkerung mit regional erzeugten 

Nahrungsmitteln möglichst auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden. Beson-

ders, wenn es sich wie vorliegend um besonders ertragreiche Böden im Vergleich zu Bö-

den im regionalen Vergleich handelt. Im Plangebiet liegen Böden mit einer Bodenzahl von 

39 Bodenpunkten nach Reichsbodenschätzung vor. Böden im Landkreis Erlangen-

Höchstadt liegen als Vergleich bei Ackerzahlen von 38 Bodenpunkten. Die überplanten 

Flächen sind aufgrund ihrer natürlichen Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Pro-

duktion besonders geeignete Böden. 

 

Der Verlust von Kulturflächen schwächt die Leistungsfähigkeit und die Entwicklungsmög-

lichkeiten der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe. Adäquater Ersatz für verlorene 

Flächen sind auf dem Kauf- und Pachtmarkt nur mehr sehr schwer zu bekommen. Um den 

Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen so gering wie möglich zu halten, ist in den Planun-

gen deshalb ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden angezeigt.    
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Hierzu verweisen wir auch auf Punkt 5.4.1 (Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflä-

chen) im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern und auf das erklärte politische Ziel 

in Bayern, den Flächenverbrauch deutlich zu verringern.  

 

Gemäß der vorliegenden Planung soll ein naturschutzrechtlicher Ausgleich auf einer Teil-

fläche FlurNr. 397 (Gemk. Großenseebach) erfolgen.  

Nach uns vorliegenden Unterlagen ist die Fläche Bestandteil einer mehrjährigen Extensi-

vierungsmaßnahme im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogramms. Diesbe-

züglich empfehlen wir über den Bewirtschafter der Fläche abzuklären, ob durch die beab-

sichtigte Einbeziehung des Grundstückes als Ausgleichsfläche evtl. laufende Fördermaß-

nahmen zurückgenommen werden müssen, bzw. ob bei einer Beendigung der Fördermaß-

nahmen sogar eine Rückzahlung bisher erhaltener Zuwendungen zu befürchten sei. 

 
 
Bereich Forsten 
Ansprechpartner  
 

Waldflächen i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Bayerisches Waldgesetz 
(BayWaldG) sind durch die o. g. Planung nicht betroffen. 
 
Aus forstlicher Sicht bestehen daher gegen die aktuelle Planung keine Einwendungen. 
 
Sollten im Rahmen der weiteren Planung Ausgleichsmaßnahmen im Wald vorgesehen 
werden, bitten wir darum, diese mit uns abzusprechen. 
 
 
 

Um Abdruck des Abwägungsergebnis unter Angabe des Aktenzeichens an poststelle@a-

elf-fu.bayern.de wird gebeten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

 
 

mailto:poststelle@aelf-fu.bayern.de
mailto:poststelle@aelf-fu.bayern.de










Kreisgruppe  
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Geschäftsstelle 
 
Schulstraße 2A 
91341 Röttenbach 
Tel. 0176 2431 9524 
AB: 09195 / 997 189 
E-Mail: hoechstadt- 
herzogenaurach@bn.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bankverbindung 
 
Kreissparkasse Erlangen 
Höchstadt Herzogenaurach 
IBAN: 
DE26763500000430008581 
BIC: BYLADEM1HOS 

BUND Naturschutz - KG Höchstadt-Herzogenaurach,  Schulstr. 2A,  91341 Röttenbach 

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht:  
   
Bearbeiter: Telefon: Datum: 

 
 

Großenseebach Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost III“ mit integriertem 

Grünordnungsplan 

Beteiligung 1498 

 

Hier: Stellungnahme des Bund Naturschutz (BN) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu folgenden Punkten erheben wir Einwendungen: 

A6.5.3 Pflanzmaßnahmen 

Die beiden Gleditsia-Sorten sollten aus der Pflanzliste gestrichen werden, da es sich 

bei der nordamerikanischen Gleditschie um eine bei uns invasive Pflanzenart 

handelt, die einheimische Arten verdrängt.  

A6.9.4 Abwasserbeseitigung, Entwässerung 

Das Niederschlagswasser sollte, soviel wie möglich, in der Fläche gehalten werden, 

statt es in den Graben einzuleiten (nach dem Prinzip der Schwammstadt). Dazu 

sollten verpflichtend Zisternen und, wo möglich, Tümpel und offene 

Versickerungsflächen vorgeschrieben werden. Damit wäre Gießwasser für die zu 

pflanzenden Bäume und Gehölze vorhanden und an heißen Tagen Kühlung durch 

Verdunstung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ortsgruppe Seebachgrund 

TB MARKERT PartG mbB 

Pillenreuther Str. 34 

90459 Nürnberg 

  

27.01.2025 

mailto:hoechstadt-herzogenaurach@bn.de
mailto:hoechstadt-herzogenaurach@bn.de


Subject:     Stellungnahme Großenseebach BPL - Gewerbegebiet Nord Ost III
Sent:     30.01.2025, 11:46:33
From:    
To:    
Cc:    

 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Gemeinde Großenseebach

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost III“

Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der Unterlagen und Rücksprache mit unserem zuständigen IHK-Gremium dürfen wir Ihnen mitteilen,
dass seitens der IHK Nürnberg für Mittelfranken in ihrer Rolle als Vertreterin der gesamtwirtschaftlichen Interessen
keine Einwände gegen die o.g. Aufstellung bestehen.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Nordost kommt dem Bedarf und der hohen Nachfrage nach
Gewerbeflächen in der Region entgegen. Die Planung entspricht dem gesamtwirtschaftlichen Interesse, da durch
die neuen gewerblich nutzbaren Flächen Betriebe, sowie Arbeitsplätze geschaffen und vorhandene gesichert
werden können.

Da die Ressource “Grund und Boden” ein endliches Gut ist und verfügbare Fläche immer knapper wird, regen wir
einen effizienten Umgang mit der Fläche gemäß unseren von der Vollversammlung verabschiedeten Positionen
an. Siehe dazu IHK-Eckpunktepapier “Effizienter Umgang mit der Fläche”.

Wir danken Ihnen für die Beteiligung. Gerne stehen wir Ihnen für wirtschaftsrelevante Gespräche in diesem
Zusammenhang zur Verfügung.

Freundliche Grüße

 

https://www.ihk-nuernberg.de/fileadmin/IHK_Nuernberg/Allgemein/ueber_uns/IHK-Positionen/06-Standortpolitik_und_Infrastruktur/IHK-Eckpunktepapier_zur_Flaechenentwicklung__2020_.pdf






























Subject:     AW: [1498] Gemeinde Großenseebach - Bauleitplanung Gewerbegebiet Nordost III
Sent:     13.02.2025, 14:34:51
From:    
To:     Beteiligung
Cc:    
Attachments:     Bergstraße-Neuenbürger Weg Nr 15.pdf

STRAEUCHER_Bestellung_LPV.pdf

 
Sehr geehrte Damen und Herren vom Büro Markert,
 
der Landschaftspflegeverband betreut das Ökokonto der Gemeinde Großenseebach. In dieser Funktion schreibe ich
Ihnen wegen der Ausgleichsflächen zum BP „Gewerbegebiet Nordost III“
Die Gemeinde hat Ihnen die Flnr. 397 als Ausgleichsfläche für den BP genannt.
Es ist geplant die Fläche im Herbst 2025 zu einer Streuobstwiese aufzuwerten.
Allerdings muss die Lage der von Ihnen geplante Ausgleichsfläche etwas geändert werden:
- Am Nordrand der Flnr. 397 ist bereits eine Ausgleichsfläche für den BP „Bergstraße-Neuenbürger Weg Nr. 15“ 
zugeordnet.
- Am Westrand entlang des Feldweges hat die Gemeinde mit der Pflanzung einer Reihe der „Bäume des Jahres“
begonnen. Daher sollte hier ein Abstand von 8 m zur Grundstücksgrenze eingehalten werden.
 
Die Fläche wird schon seit Jahren nicht mehr intensiv bewirtschaftet. Daher muss erst noch mit der UNB ERH geklärt
werden wie der Ausgangszustand der Fläche eingestuft wird und wie hoch dann die Aufwertung in Wertpunkten pro m²
ist.
Erst dann kann die für den Ausgleich benötigte Anzahl an Wertpunkten auf Fläche umgerechnet werden.
Sobald das geklärt ist schicke ich Ihnen die shapes für die geänderte Lage der AE-Fläche für den BP.
 
Pflanzabstand der Obstbäume zum Waldmantel wie von Ihnen im BP vorgegeben mindestens 7 m passt – ich würde 10
m empfehlen.
Pflanzabstand der Obstbäume untereinander 12 m wie von Ihnen vorgegeben passt auch.
Allerdings pflanzen wir eine kleinere Qualität nämlich Obsthochstamm H 2xv 7-8, weil die Bäume besser anwachsen
wie die Erfahrung zeigt.
Anbindung mit nur einem Pfosten, Anbringung einer Wildverbiss-Manschette.
Können Sie diese Änderungen bitte im BP aufnehmen.
Alle anderen Angaben zur Anlage und Pflege der AE-Fläche 397 im BP passen.
 
Zum planinternen AE auf Flnr 345:
Die Vorgaben zur Pflanzung der Hecke und Ansaat der Extensivwiese passen.
Allerdings pflanzen wir die Sträucher und Wildobstbäume in der Qualität wie im mitgeschickten Bestellformular
angegeben.
Können sie die Angabe zur Qualität daher im BP abändern.
Gut wäre es, wenn die Ausgleichsfläche von den Baufeldern durch einen Baustellenzaun abgetrennt werden könnte.
Damit die Ausgleichsfläche nicht als Baustellenlager genutzt und dadurch verdichtet wird – wie das leider oft der Fall
ist.
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen

 
------------------------------------------------------
Landschaftspflegeverband Mittelfranken   
Feuchtwanger Str. 38, 91522 Ansbach
Tel.: 
Mobil:  
 
Weitere Infos, Neuigkeiten und interessante Projekte finden Sie im Internet unter www.lpv-mittelfranken.de
und auf Instagram lpv_mittelfranken
 

http://www.lpv-mittelfranken.de/
https://www.instagram.com/lpv_mittelfranken/
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Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt


Landkreis Erlangen - Höchstadt


Fertigung 17.01.2019


MAßSTAB 1:1000


Gemeinde Großenseebach


Bebauungsplan "Nr. 15 Bergstraße/


Nutzungsschablone:


Dachform und -neigung


Bauweise
Geschoßflächenzahl (GFZ)


Grundflächenzahl (GRZ)
Anzahl der Vollgeschoße


Art der baulichen Nutzung


Grenze des räumlichen Geltungsbereichs


bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurnummer


Bestehende Bebauung


II. Zeichnerische Hinweise


I. Zeichnerische Festsetzungen


II Anzahl der Geschosse als Höchstgrenze


0,4 Grundflächenzahl als Höchstgrenze


0,8 Geschoßflächenzahl als Höchstgrenze


SD, WD, ZD 25° - 45° Dachform (Sattel-, Walm, und Zeltdach) mit Dachneigung


WA Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO


Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen


nicht belegt


Offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässigE


Baugrenze


Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung


M Müllsammelstelle


Öffentlicher ParkplatzP


Straßenverkehrsfläche, öffentlich


Öffentlicher FußwegF


Zweckbestimmung Verkehrsgrün


Fuß-/Radweg kombiniertF + R


Geplante Gebäude


III. Städtebauliche Festsetzungen:


1. Die festgesetzte Zahl der Vollgeschoße gilt als Höchstgrenze.


II: Zwei volle Geschosse bzw. ein Vollgeschoß und ein als Vollge-
schoß anzurechnendes Dachgeschoß (Das zweite Geschoß befindet sich
im Dachraum).


Als Definition eines Vollgeschosses gelten die Bestimmungen der BayBO
1998 Art. 2 Abs. 5:
„Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder
festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel
ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als Vollge-
schosse gelten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mind.
1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche.“


2. Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig.


3. Die maximale Gebäudehöhe auf einem Baugrundstück beträgt 10,0 m, bezogen auf das
mittlere Niveau der nächstgelegenen Erschließungsstraße. Die Rohfußbodenoberkante
des Erdgeschosses darf im Mittel maximal 0,30 m über dem Niveau der nächstgelegenen
Erschließungsstraße liegen. Dem Bauantrag sind ein Höhenplan und ein erläuternder
Schnitt beizufügen, aus dem sich die Höhenverhältnisse zweifelsfrei ergeben.


4. Ein Kniestock ist bei Hauptgebäuden von 0,5m bis maximal 1,0 m, gemessen von Ober-
kante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, zulässig.


5. Für die Dacheindeckung sind rot-, braun-, grau- und schwarzgetönte Dachziegel oder
Betondachsteine zu verwenden. Glänzende Materialien sind unzulässig. Tonnendächer
sind unzulässig.


6. Die Dächer der Garagen sind als Sattel- oder Flachdächer auszuführen. Dachneigung
und Dachdeckung von Satteldächern sind an das Hauptgebäude anzupassen. Zusam-
mengebaute Garagen mit Satteldächern sind aufeinander abzustimmen. Flachdächer
sind extensiv zu begrünen oder in Form eines Kiesdaches auszuführen.


7. Carports sind außerhalb der Baugrenzen mit einem Stauraum von mindestens 1 m zur
Erschließungsstraße zulässig. Garagen sind außerhalb der Baugrenzen zulässig, wenn
die Zufahrt zwischen Garage und öffentlicher Erschließungsstraße mindestens 5 m lang
ist.


8. Bei aneinander gebauten Hauptgebäuden sind diese in ihrer Dimension (Geschossigkeit,
Höhe, Dachform u.ä.) gleichartig auszuführen. Das zuerst genehmigute Gebäude ist da-
bei ausschlaggebend. Hausgruppen sind in der offenen Bauweise ausgeschlossen.


9. Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.


10. Für jede Wohneinheit sind auf dem eigenen Grundstück zwei unabhängig voneinander
nutzbare Stellplätze auszubauen.


12. Zäune dürfen straßenseitig eine Gesamthöhe von 1,30 m einschließlich Sockel aufwei-
sen. Bezugspunkt ist die jeweilige Straßenoberkante. Sockel sind bis max. 0,30 m Höhe
zulässig. Frei stehende Mauern als Einfriedungen sind unzulässig.


13. Mauern an der Grundstücksgrenze oder zu öffentlichen Fußwegen und Feldwegen sind
unzulässig.


IV. Städtebauliche Hinweise:


1. Gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 (TA-Lärm) gel-
ten bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen,
Wärmepumpen etc.) in der Summe folgende Immissionsrichtwerte für Lärm an betroffe-
nen fremden Wohnräumen.


Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet Immissionsort im Mischgebiet
tags (06.00 – 22.00): 55 dB(A) tags (06.00 – 22.00): 60 dB(A)
nachts (22.00 – 06.00): 40 dB(A) nachts (22.00 – 06.00): 45 dB(A)


Im Falle eines Nachweises über die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwerte gel-
ten die Regelungen der TA-Lärm.
Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen, Geräte die dem Stand
der Lärmschutztechnik entsprechen (z.B. Wärmepumpensplitgeräte, Geräte mit Vollkap-
selung etc.) zu berücksichtigen. Die Aufstellung von Geräten direkt an oder unterhalb von
Fenstern geräuschsensibler Räume (z,B. Schlafzimmer) soll vermieden werden. Eine Er-
richtung geräuschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken oder zwischen zwei
Wänden bewirkt eine Schallpegelerhöhung aufgrund Reflektion und soll vermieden wer-
den. Grundsätzlich soll auf eine körperschallisolierte Aufstellung und Befestigung der Ge-
räte geachtet werden. Bei Blechen und sonstigen Bauteilen sollen Maßnahmen zur Ent-
dröhnung durchgeführt werden. Die Abstände zu Nachbarhäusern sollen so gewählt
werden, dass die für das Gebiet gültigen Immissionsrichtwerte dort um mindestens 6
dB(A) unterschritten werden (siehe auch Leitfaden tieffrequente Geräusche … bei Wär-
mepumpen). Soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, sollen
weitere Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden (z.B. Abschirmung, Einbau von
Schalldämpern, Luftkanalumlenkung etc.)..


2. Werden Keller errichtet, sollten sie als sog. „Weiße Wannen“ ausgeführt werden. Keller-
fenster sollten gegen Hochwasser abgedichtet ausgeführt werden.


3. Auf ein Baugrundgutachten des Büros Gartieser, Germann & Piewack vom 10.01.2019
und die darin dokumentierten geogenen Belastungen mit Thallium sowie weiteren Ergeb-
nissen u.a. zu Grundwasserständen wird verwiesen.


IX. Präambel:


Die Gemeinde Großenseebach erlässt aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
folgenden Bebauungsplan „Nr. 15 Bergstraße/Neuenbürger Weg“ in Großenseebach.


Weitere Rechtsgrundlagen sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die Planzeichenverordnung (PlanZV)
vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I S.
1057), die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
August 2007 (GVBl, S. 588), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018
(GVBl. S. 523).


Satzung:


§ 1 Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfaßt folgende Grundstücke Fl.-Nrn. 271; 272; 265/7; 141/7; 142;
143; sowie Teilflächen aus den Flurnummern 141/8; 265/3 und 273 (Teilfläche aus Gemein-
deverbindungsstraße Grossenseebach – Neuenbürg), alle Grundstücke in der Gemarkung
Großenseebach. Die Flurnummern sind in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.


§ 2 Regelungsinhalt:
Die Festsetzungen ergeben sich aus der Planzeichnung. Die Satzung besteht aus dem Plan-
teil, einschließlich zeichnerischer und textlicher Festsetzungen und Verfahrensvermerken.
Eine Begründung ist beigefügt. Im Planteil ist der Geltungsbereich zeichnerisch festgesetzt.


Die vom Gemeinderat am 17.01.2019 beschlossene Satzung zum Bebauungsplan mit inte-
griertem Grünordnungsplan „Nr. 15 Bergstraße/Neuenbürger Weg“ wird hiermit ausgefertigt.


Großenseebach, den


...................................................
(Seeberger, 1. Bürgermeister)


VIII. Verfahrensvermerke


1. Der Gemeinderat Großenseebach hat in seiner Sitzung vom 08.06.2017 die Aufstel-
lung und Billigung des Vorentwurfs des Bebauungsplanes „Nr. 15 Bergstra-
ße/Neuenbürger Weg“ mit integriertem Grünordnungsplan beschlossen. Der Aufstel-
lungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB im Mitteilungsblatt der Verwaltungs-
gemeinschaft Heßdorf Nr. 427 vom 10.08.2017 öffentlich bekannt gemacht.


2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom
11.08. bis 11.09.2017 durchgeführt. Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt.


3. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit integr. Grünordnungsplan „Nr. 15 Bergstra-
ße/Neuenbürger Weg“, bestehend aus dem Planblatt und Begründung zum Bebau-
ungsplan mit Umweltbericht sowie Begründung zum Grünordnungsplan (jeweils
Stand 08.03.2018) wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.05. bis 22.06.
2018 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer wurden im Mitteilungsblatt der Verwaltungs-
gemeinschaft Heßdorf Nr. 436 vom 11.05.2018 öffentlich bekannt gemacht.


4. Zum Entwurf des Bebauungsplanes mit integr. Grünordnungsplan „Nr. 15 Bergstra-
ße/Neuenbürger Weg“ Stand 08.03.2018 wurden die Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben Büro STADT & LAND vom 15.05.18 beteiligt.


5. Auf Veranlassung des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt war mit Schreiben der VG
Heßdorf vom 13.11.2018 eine Beteiligung des Kreisbrandrates des Landkreises Er-
langen-Höchstadt erfolgt. Im Weiteren war der Entwurf des Bebauungsplanes mit
Umweltbericht sowie einer Begründung zum Grünordnungsplan gemäß § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 17.12.2018 bis 07.01.2019 erneut öffentlich ausgelegt wor-
den. Ort und Dauer der Auslegung wurden im Mitteilungsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Heßdorf Nr. 443 vom 10.12.2018 öffentlich bekannt gemacht.


6. Der Gemeinderat Großenseebach hat am 17.01.2019 den Bebauungsplan mit inte-
griertem Grünordnungsplan „Nr. 15 Bergstraße/Neuenbürger Weg“, bestehend aus
dem Planblatt und der Begründung zum Bebauungsplan mit Umweltbericht sowie ei-
ner Begründung zum Grünordnungsplan, Stand jeweils 17.01.2019, gem. § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen.


7. Der Bebauungsplan wurde mit Bescheid Az. 62.1 6102/127/10/17 vom 18.04.2019
vom Landratsamt Erlangen - Höchstadt genehmigt. Der Genehmigungsbescheid
wurde gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Mitteilungsblatt der VG Heßdorf Nr. 448
vom 10.05.2019 öffentlich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan „Nr. 15 Bergstra-
ße/Am Neuenbürger Weg“ mit integriertem Grünordnungsplan ist damit gem. § 10
Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft getreten. Der Plan liegt zusammen mit den Begründun-
gen ab dem 10.05.2019 öffentlich aus und kann während der Dienststunden im Bau-
amt eingesehen werden.


Großenseebach,
Gemeinde Großenseebach


S e e b e r g e r
1. Bürgermeister


Tel.: 09161/87 45 15, Fax: 09161/87 45 23


91413 Neustadt / Aisch, Wilhelmstraße 30


Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU) Raumplaner/Stadtplaner (SRL)


Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND


matthias.ruehl@t-online.de www.stadtundland.net


Offene Bauweise, Hausgruppen sind ausgeschlosseno


Klaus Scheuber Dipl.-Ing. (FH) Freier Landschaftsarchitekt


MI Mischgebiet gem. § 6 BauNVO


Neuenbürger Weg"


mit integriertem Grünordnungsplan


Bemassung in Meter9.0


V. Grünordnerische Festsetzungen


1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Den Eingriffsgrundstücken Fl.nr. 271; 272; 265/7; 142; 143; 141/7 sowie Teilflächen der
Fl.-Nrn. 141/8 und 265/3, sowie Teilfläche aus 273, jeweils Gemarkung Großenseebach,
werden Ausgleichsmaßnahmen auf dem Flurstück 89, Gmkg. Großenseebach
zugeordnet.


Zuordnungsfestsetzung nach §9 Abs. 1a BauGB
Den durch den Bebauungsplan zu erwartenden Beeinträchtigungen in Natur und
Landschaft in Höhe von 4.810,0m² werden naturschutzfachliche Maßnahmen auf einer
Teilfläche des gemeindeeigenen Flurstücks Nr. 89, Gemarkung Großenseebach, mit
einer Größe von 1.864,0m² zugeordnet.
Die Fläche ist vollständig umzubrechen und mit einer standortgerechten Gräser- und
Kräutermischung anzusäen. Die Fläche ist zu einer artenreichen Magerwiese zu
entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Sie ist zweimal pro Jahr zu mähen (1. Mahdtermin
ab 15. Juli, zweiter Mahdtermin ab Ende September). Das Mähgut ist zu entfernen.
Entlang der westlichen Flurstücksgrenze ist gemäß Planeintrag eine zweireihige Hecke
(pro m² Bodenfläche je 1 Strauch, Pflanzgröße von 60-100cm; Länge 10m) zu pflanzen.
Pflanzenauswahl gemäß Pflanzliste. Auf der Fläche ist ein Steinhaufen (Größe ca. 3,0m²)
mit vorgelagerter Rohbodenfläche (Größe ca. 20,0m²) anzulegen. Der Steinhaufen ist am
südlichen Rand der Fläche zu positionieren und nach Süden hin auszurichten. Im
Bereich des Steinhaufens sind drei dornige Sträucher gemäß Pflanzliste zu pflanzen.
Dünge- und Pestizidanwendungen sind auf der gesamten Fläche ausgeschlossen. Die
Fläche ist zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.


Lageplan externe Ausgleichsfläche Fl.nr. 89, Gmkg. Großenseebach (nicht maßstäblich,
genordet)


2. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Den Eingriffsgrundstücken Fl.nr. 271; 272; 265/7; 142; 143; 141/7 sowie Teilflächen der
Fl.-Nrn. 141/8 und 265/3, sowie Teilfläche aus 273, jeweils Gemarkung Großenseebach,
werden Ausgleichsmaßnahmen auf dem Flurstück 397, Gmkg. Großenseebach
zugeordnet.


Zuordnungsfestsetzung nach §9 Abs. 1a BauGB
Den durch den Bebauungsplan zu erwartenden Beeinträchtigungen in Natur und
Landschaft in Höhe von 4.810,0m² werden naturschutzfachliche Maßnahmen auf der
Flurnummer 397, Gemarkung Großenseebach, mit einem Gesamtumfang von 2.946,0m²
zugeordnet. Auf der Fläche ist ein Waldsaum mit einer Breite von insgesamt 10m zu


entwickeln. Die Pflanzung erfolgt direkt in das vorhandene Grünland (d.h. ohne
Flächenumbruch). Die Gehölze sind mehrreihig mit 2,0m zwischen den Reihen und 1,0m
Abstand in den Reihen zu pflanzen. In den Reihen sind einzelnen Arten in Gruppen zu 3-
5 Stück zu setzen (Arten siehe Pflanzliste).


Lageplan externe Ausgleichsfläche Fl.nr. 397, Gmkg. Großenseebach (nicht maßstäblich,
genordet)


3. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr.
25 a BauGB
Pro 300m² Grundstücksfläche ist ein Baum mit einer Mindestqualität von 16-18 cm
Stammumfang zu pflanzen (Arten siehe Pflanzliste). Das Gehölz ist dauerhaft zu
erhalten, zu pflegen und bei Bedarf zu ersetzen.


Die öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Verkehrsgrün ist mit einer
standortgerechten Gräser- und Kräutermischung anzusäen. Die Fläche ist einmal pro
Jahr ab September zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren. Der Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln ist untersagt.


VI. Grünordnerische Hinweise


1. Zeitlicher Bezug sowie Darstellung und Pflege naturschutzfachlicher Maßnahmen
Um die vorkommenden Vogelarten zu schützen, ist die Baufeldräumung außerhalb der
Brutzeit (Brutzeit: 1.März bis 30.September) durchzuführen. Der Gesetzgeber fordert bei
der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen eine zeitnahe bzw. zeitgleiche Umsetzung
gegenüber den zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft. Die
naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind daher im gleichen Jahr des
Baubeginnes herzustellen. Die Ausführung und Überwachung (Monitoring)
naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen obliegt der Satzungsgeberin. Die
Ausgleichsflächen sind unverzüglich mit Rechtskraft der Satzung an das Bayerische
Ökoflächenkataster zu melden. Die Gemeinde übermittelt hierzu die nötigen Daten nach
Art. 9 Abs. 2-4 BayNatSchG an das Landesanstalt für Umwelt (Dienststelle Hof, 95030
Hof/Saale).


Für die Beseitigung der gesetzlich geschützten Gehölzbestände im Zusammenhang mit
einer Bauleitplanung ist ein Antrag nach Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG beim zuständigen
Landratsamt zu stellen.
Bei Gehölzpflanzungen sind die Grenzabstände gemäß dem Gesetz zur Ausführung des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (AGBGB, §43-54) einzuhalten.


2. Bodenschutz und unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen
Die geplanten Bauarbeiten sind bodenschonend gem. DIN 19371 sowie §12 BBodSchV
auszuführen Oberboden ist sachgerecht zwischenzulagern und wieder einzubauen. Es
ist sicher zu stellen, dass eventuell vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen aus
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen (z.B. Drainagerohre) in ihrer Funktion
erhalten bleiben.
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8. Abs. 1-2 DSchG an das
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zu melden.


3. Hinweise zu Freiflächen und nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Die Beläge von untergeordneten privaten und öffentlichen Flächen, wie Parkplätze,
Zufahrten zu Garagen, Stellflächen unter Carports sind mit versickerungsfähigen Belägen
mit einem Abflussbeiwert von max. 0,6 auszuführen.


Oberflächen bzw. Bebauung Abflussbeiwert


Holzelement, Flachdächer 0,50 bis 0,70


Asphaltstraßen und - fußwege 0,85 bis 0,90


Pflaster 0,75 bis 0,85


Reihenpflaster ( Rasenpflaster) 0,25 bis 0,60


Schotterstraßen und Kleinpflaster (offene Fugen) 0,25 bis 0,60


Kieswege 0,15 bis 0,30


Unbefestigte Flächen 0,10 bis 0,20


Park- und Gartenflächen 0,05 bis 0,10


VII. Pflanzliste


Die Pflanzenarten gelten als Vorschläge für die grünordnerischen Maßnahmen.


Die Verwendung von Saatgutmischungen anderer Hersteller ist möglich. Die angegebene
Bezugsadresse dient der Orientierung und soll die Vergleichbarkeit mit Produkten
anderer Hersteller ermöglichen.


Pflanzliste 1 – Flächen innerhalb des Geltungsbereichs
Acer platanoides in Sorten Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Malus in Sorten Apfel
Prunus in Sorten Kirsche
Pyrus in Sorten Birne
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winter- Linde
Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm


Saatgutmischung
z.B. Rieger-Hofmann GmbH, 74572 Blaufelden-Raboldshausen


Mischung Nr. 01 Blumenwiese, Anteil Gräser 50%, Kräuter/Blumen 50%


Pflanzliste 3 - Fl.nr. 397, Gmkg, Großenseebach
Nummerierung der Reihen von Norden nach Süden:


Reihe 1 und 2
Acer campestre Feld- Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel- Kirsche
Sorbus aucuparia Vogelbeere


Pflanzqualität: Heister, H 150- 200cm
Reihe 3 und 4
Crataegus ssp. Weißdorn (Dornengehölz)
Cornus sanguineum Hartriegel
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Hasel


Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe (Dornengehölz)
Rosa canina Rosa (Dornengehölz)
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball


Pflanzqualität: Strauch 2xv, 60- 100cm


Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB


Anpflanzung Waldsaum


Ansaat Magerwiese


Lesesteinhaufen mit Rohbodenfläche


Pflanzung Einzelgehölze


Pflanzung Hecke








Landschaftspflegeverband
Mittelfranken
  
 


  


 


 


  


Anzahl Art Deutscher Name Qualität/Größe AlternativHei 2xv 150-200


Acer campestre Feldahorn Hei 2xv 150-200


Betula pendula Hänge-Birke Hei 2xv 150-200


Carpinus betulus Hainbuche Hei 2xv  150-200


Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel LSTR 3 Tr. 70-90


Corylus avellana Haselnuß LSTR 3 Tr. 70-90


Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn LSTR 2 Tr. 70-90


Euonymus europaeus Europ. Pfaffenhütchen LSTR 2 Tr. 70-90


Ligustrum vulgare Gem. Liguster LSTR 5 Tr. 50-80


Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche LSTR 3 Tr. 70-90


Malus sylvestris Holzapfel Hei 2xv 150-200


Populus tremula Zitterpappel Hei 2xv 150-200


Prunus avium Vogelkirsche Hei 2xv 150-200


Prunus padus Gew. Traubenkirsche LSTR 2 tr. 70-90


Prunus spinosa Schlehe LSTR 2 Tr. 70-90


Prunus spinosa Schlehe c5 60-100


Prunus spinosa Schlehe co         60-100


Pyrus communis Kultur-Birne Hei 2xv 150-200


Quercus robur Stieleiche Hei 2xv 150-200


Rhamnus catharticus Kreuzdorn LSTR 2 Tr. 70-90


Rhamnus frangula Faulbaum LSTR 2 Tr. 70-90


Rhamnus frangula Faulbaum LSTR 2 Tr. 90-120


Rosa canina Hundsrose LSTR 2 Tr. 70-90


Rosa canina Hundsrose LSTR 2 Tr. 90-120


Rosa rubiginosa Weinrose LSTR 2 Tr. 70-90


Rosa rubiginosa Weinrose LSTR 2 Tr. 90-120


Rubus fruticosus Brombeere 2 / 0


Salix aurita Ohrweide LSTR 2 Tr. 70-90


Salix caprea Salweide LSTR 2 Tr. 70-90


Salix viminalis Korbweide LSTR 2 Tr. 70-90


Sambucus nigra Schwarzer Holunder LSTR 2 Tr. 70-90


Sambucus racemosa Roter Holunder LSTR 2 Tr. 70-90


Sorbus aucuparia Eberesche Hei 2xv 150-200


Ulmus carpinifolia Ulme Hei 2xv 150-200


Viburnum lantana Wolliger Schneeball LSTR 2 Tr. 70-90


Viburnum opulus Gew. Schneeball LSTR 2 Tr. 70-90


GESAMT


Ihr/e Ansprechpartner/in:  Durchwahl:   0981-4653-35


email: 


Unterschrift i.A. 


Liefern Sie ausschließlich gebietsheimische Gehölze aus dem 


Vorkommensgebiet 5.1  = Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken


Bitte stellen Sie die Rechnung auf den Landschaftspflegeverband mit Angabe der Lieferadresse und Maßnahmennr: aus


Gewünschter Liefertermin: 


Landschaftspflegeverband Mittelfranken
Feuchtwanger Str. 38,   91522 Ansbach


Sträucher zur Lieferung an


Name:  
Straße:  
Plz, Ort
Telefon: 
email:


Landschaftspflegeverband Mittelfranken, Feuchtwanger Str. 38, 
91522 Ansbach


Firma: 


Straße:  


Plz, Ort:  







 

Flächenbilanzierung für Ausgleichs der Gemeinde Großenseebach Stand 02.04.2025
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         Die Einschätzung der Ausgangssituation, die Eignung der Maßnahme und die Flächenbilanzierung entspricht den amtlichen Vorgaben.

Zur Kenntnis genommen durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Erlangen-Hochstadt,B
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Maßnahmenplan - Legende 
 

 Bereits zugeordnete Ausgleichsfläche BP Nr. 15 (Waldmantel) 
 

 Ökokontofläche der Gemeinde Großenseebach  
 

 Abgrenzung Ausgleichsfläche (2.066 m²) für BP Gewerbegebiet Nordost III 
 

 Am Westrand: Pflanzung Laubbäume 

 Entwicklung eines Saumstreifens, Turnus-Mahd jeweils in Teilbereichen 
 

 Pflanzung Hochstamm-Obstbäume, Abstand > 10 m 

 Entwicklung einer extensiv genutzten Streuobstwiese: 
  ein- bis zweimalige Mahd ab Juni mit Mähgutabfuhr oder extensive Beweidung, 
  keine Düngung und Pestizideinsatz auf der Wiese, Düngung Obstbäume zulässig 
 

Landschaftspflegeverband 
Mittelfranken 
Feuchtwanger Str. 38 
91522 Ansbach 
 

 

 

Ausgleichsfläche, Flurnummer 397 

BP Gewerbegebiet Nordost III 

Gemeinde und Gemarkung Großenseebach 
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Anzahl Art Deutscher Name Qualität/Größe AlternativHei 2xv 150-200

Acer campestre Feldahorn Hei 2xv 150-200

Betula pendula Hänge-Birke Hei 2xv 150-200

Carpinus betulus Hainbuche Hei 2xv  150-200

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel LSTR 3 Tr. 70-90

Corylus avellana Haselnuß LSTR 3 Tr. 70-90

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn LSTR 2 Tr. 70-90

Euonymus europaeus Europ. Pfaffenhütchen LSTR 2 Tr. 70-90

Ligustrum vulgare Gem. Liguster LSTR 5 Tr. 50-80

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche LSTR 3 Tr. 70-90

Malus sylvestris Holzapfel Hei 2xv 150-200

Populus tremula Zitterpappel Hei 2xv 150-200

Prunus avium Vogelkirsche Hei 2xv 150-200

Prunus padus Gew. Traubenkirsche LSTR 2 tr. 70-90

Prunus spinosa Schlehe LSTR 2 Tr. 70-90

Prunus spinosa Schlehe c5 60-100

Prunus spinosa Schlehe co         60-100

Pyrus communis Kultur-Birne Hei 2xv 150-200

Quercus robur Stieleiche Hei 2xv 150-200

Rhamnus catharticus Kreuzdorn LSTR 2 Tr. 70-90

Rhamnus frangula Faulbaum LSTR 2 Tr. 70-90

Rhamnus frangula Faulbaum LSTR 2 Tr. 90-120

Rosa canina Hundsrose LSTR 2 Tr. 70-90

Rosa canina Hundsrose LSTR 2 Tr. 90-120

Rosa rubiginosa Weinrose LSTR 2 Tr. 70-90

Rosa rubiginosa Weinrose LSTR 2 Tr. 90-120

Rubus fruticosus Brombeere 2 / 0

Salix aurita Ohrweide LSTR 2 Tr. 70-90

Salix caprea Salweide LSTR 2 Tr. 70-90

Salix viminalis Korbweide LSTR 2 Tr. 70-90

Sambucus nigra Schwarzer Holunder LSTR 2 Tr. 70-90

Sambucus racemosa Roter Holunder LSTR 2 Tr. 70-90

Sorbus aucuparia Eberesche Hei 2xv 150-200

Ulmus carpinifolia Ulme Hei 2xv 150-200

Viburnum lantana Wolliger Schneeball LSTR 2 Tr. 70-90

Viburnum opulus Gew. Schneeball LSTR 2 Tr. 70-90

GESAMT

Ihr/e Ansprechpartner/in:  Durchwahl:   

email: 

Unterschrift i.A. 

Liefern Sie ausschließlich gebietsheimische Gehölze aus dem 

Vorkommensgebiet 5.1  = Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken

Bitte stellen Sie die Rechnung auf den Landschaftspflegeverband mit Angabe der Lieferadresse und Maßnahmennr: aus

Gewünschter Liefertermin: 

Landschaftspflegeverband Mittelfranken
Feuchtwanger Str. 38,   91522 Ansbach

Sträucher zur Lieferung an

Name:  
Straße:  
Plz, Ort
Telefon: 
email:

Landschaftspflegeverband Mittelfranken, Feuchtwanger Str. 38, 
91522 Ansbach

Firma: 

Straße:  

Plz, Ort:  



 
 

 
 
Briefanschrift 
Postfach 6 06, 91511 Ansbach 
 
Frachtanschrift 
Promenade 27, 91522 Ansbach 

Dienstgebäude 
Promenade 27 
Weitere Gebäudeteile 
F Flügelbau 
Th Thörmerhaus 

Weiteres Dienstgebäude 
Bischof-Meiser-Str. 2/4 

Telefon 0981 53-0 
Telefax 0981 53-1456 
E-Mail poststelle@reg-mfr.bayern.de 
Internet 
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bushaltestellen Schlossplatz 
oder Bahnhof der Stadt- und 
Regionallinien 

 

 

 
Gemeinde Großenseebach, Landkreis Erlangen - Höchstadt; Aufstellung des Bebauungspla-
nes "Gewerbegebiet Nordost III" mit integriertem Grünordnungsplan 
  
hier: frühzeitige Beteiligung der Höheren Landesplanungsbehörde als Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gemeinde Großenseebach beabsichtigt das am nördlichen Ortsrand bestehende Gewerbegebiet 
zu erweitern und weist hierfür ein Gewerbegebiet mit einem räumlichen Geltungsbereich von ca. 
1,9 ha aus. In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost III“ wird 
bezüglich der Art der baulichen Nutzung ein weitgehender Ausschluss für Einzelhandelsbetriebe for-
muliert, nur einem Gewerbebetrieb untergeordnete Einzelhandelsnutzungen bis max. 150 m² Ver-
kaufsfläche pro Grundstück sollen ausnahmsweise zulässig sein. Der wirksame Flächennutzungs-
plan stellt die Erweiterungsfläche seit der 1. Änderung, zu der die Höhere Landesplanungsbehörde 
mit RS vom 28.04.2022 (Az. RMF-SG24-8314.01-75-1-11) zustimmend Stellung genommen hat, be-
reits als gewerbliche Baufläche dar. 
 
Der Bebauungsplanentwurf ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, Einwendungen aus 
landesplanerischer Sicht werden nicht erhoben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 

 
 
 

REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

  

 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach
 

 

 
Per E-Mail 
TB Markert 
Pillenreuther Straße 34 
90459 Nürnberg 

 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: doris.froehlich@reg-mfr.bayern.de 

1498 
16.12.2024 

RMF-SG24-8314.01-75-6-2 
 

Telefon  /  Fax 
 

Erreichbarkeit 
Promenade 27 

Datum 

 16.01.2025 



 

Staatliches Bauamt Nürnberg 

Postfach 47 57    90025 Nürnberg 

Staatliches Bauamt
Nürnberg

Hochbau
Straßenbau
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Gemeinde Großenseebach 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost III" 
Hier: Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf 

vom 14.11.2024 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

seitens des Staatlichen Bauamtes Nürnberg stimmen wir der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu, wenn folgende Auflagen im Hinblick auf die St 2259 berücksich-
tigt und aufgenommen werden: 
 
1. Außerhalb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrt gelten gemäß Art. 

23 Abs. 1 BayStrWG für bauliche Anlagen an Staatsstraßen bis 20,0 m Abstand 
vom äußeren Rand der Fahrbahndecke Bauverbot. Die entsprechende Anbau-
verbotszone ist im Bauleitplan textlich und planerisch darzustellen und von jeg-
lichen baulichen Anlagen freizuhalten. Dies gilt grundsätzlich auch für Nebenan-
lagen, Lagerflächen, Stellplätze, befestigte Flächen und sonstige Anlagen, die 
nach der BayBO genehmigungsfrei sind. 
 

2. Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG inner-
halb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind 
sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht beeinträch-
tigt wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) und sie müssen am Ort der Leistung stehen. 

 
3. Für Bäume und stammbildende Gehölze ist ein Abstand von mind. 10 m zum 

äußeren Rand der Fahrbahndecke einzuhalten.  
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4. Die Erschließung der Grundstücke des Bauleitplangebietes ist wie vorgesehen 
ausschließlich über das untergeordnete Straßennetz vorzusehen (§ 1 Abs. 6 Nr. 
9 BauGB i.V.m. Art. 18 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 BayStrWG). 

 
5. Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatsstraße 

2259 sind nicht zulässig. 
 
6. Die fuß- und radwegmäßige Erschließung des Bauleitplangebietes ist sicher zu 

stellen. Der Straßenbaulastträger der Staatsstraße übernimmt hierfür keine 
Kosten. 
 

7. Der Baulastträger der Staatsstraße trägt keine Kosten für Schallschutzmaß-
nahmen an den Anlagen, die Gegenstand des Bauleitplanes sind. 

 
8. Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zuge-

leitet werden. Die Wirksamkeit der Straßenentwässerung darf nicht beeinträch-
tigt werden. 

 
9. Der Straßenbaulastträger kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die 

durch Einwirkung von Spritzwasser, Oberflächenwasser und Tausalz entstehen. 

 
10. Eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße ist durch entspre-

chende Einrichtungen zu vermeiden. 

 

Hinweis: 

Die vorliegende Stellungnahme berücksichtigt nur öffentlich-rechtliche Belange. 

Falls die Straßenbauverwaltung (Staatsstraßen-/Bundesstraßen-

/Kreisstraßenverwaltung) mit eigenen Grundstücken von der geplanten Aufstellung 

des Bauleitplanes betroffen ist, bitten wir um gesonderte Mitteilung. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir bitten um Übersendung des Gemeinderatsbeschlusses, wenn unsere Stellung-
nahme behandelt wurde. 
 
Weiterhin bitten wir um Übersendung des rechtsgültigen Bauleitplanes (einschließ-
lich Satzung). 

 
Wir bedanken uns für die Beteiligung im Verfahren und stehen für Rückfragen gerne 
zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 



 

 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

 (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
 

 

 

 Wichtiger Hinweis: 
 Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem kon-

kreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales 

Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 

nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 

 

 

1. Gemeinde Großenseebach, Am Hirtenberg 1, 91091 Großenseebach 

  Flächennutzungsplan      mit Landschaftsplan 

 
                

  Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost III“ 

 für das Gebiet    
 

 mit Grünordnungsplan 

 

 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs   ja  nein 

 
 

  Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

 
 

  Sonstige Satzung 

 
 

  Frist für die Stellungnahme:  (§ 4 BauGB)  31.01.2025 
 

 Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

 

 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

 Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.) 

 

Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Postfach, 90041 Nürnberg, Tel. 0911/ . 
 

2.1  Keine Äußerung 

 
 

2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

 

 

 
 

2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit der Angabe des Sachstands 
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2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden 

können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 

 Einwendungen 

 

  Rechtsgrundlagen 

 

  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Sachgebiet 4.22-Grundwasser: 

Vor Baubeginn sollte durch geeignete Untergrunderkundungen abgeklärt werden, wie hoch das Grundwasser 

ansteht. 

 

Permanente Grundwasserabsenkungen können grundsätzlich nicht befürwortet werden. 

Sollten hohe Grundwasserstände angetroffen werden, müssen die Keller als wasserdichte Wannen ausgebildet 

werden. 

 

Die vorübergehende Absenkung bzw. die Entnahme (Bauwasserhaltung) während der Bauarbeiten stellt einen 

Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 70 BayWG. 

 

Sachgebiet 4.22-Bodenschutz: 

Bei den nicht versiegelten Flächen soll der Boden wieder seine natürlichen Funktionen erfüllen können, d.h. 

die Bodenschichten sind wieder so aufzubauen wie sie natürlicherweise vorhanden waren. Durch geeignete 

technische Maßnahmen sollen Verdichtungen, Vernässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen 

im Rahmen von Geländeauffüllung vermieden werden. 

 

Es soll auf eine bodenschonende Ausführung der Bauarbeiten unter zu Hilfenahme von gültigen Regelwerken 

und Normen, z.B. DIN 19371, hingewiesen werden. 

 

Sachgebiet 4.3-Abwasserbeseitigung: 

Bei einer Entwässerung im Trennsystem ist eine ortsnahe Versickerung vorrangig umzusetzen. Von der 

Gemeinde Großenseebach ist vorab zu prüfen, ob eine Versickerung des Niederschlagswassers möglich ist. Nur 

wenn diese nachweislich nicht möglich ist und die wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen 

Anforderungen eingehalten werden, kann einer Einleitung von Niederschlagswasser im Trennsystem in ein 

Oberflächengewässer zugestimmt werden. 

 

Bei einer Versickerung muss zunächst sichergestellt werden, dass der Untergrund sich zum Versickern eignet, 

der Abstand zum mittleren höchsten Grundwasserstand (ab Unterkante Versickerungsanlage) mindestens einen 

Meter beträgt und sich keine Verunreinigungen im Boden befinden (Altlasten, etc.). Daneben muss auch die 

Behandlungsbedürftigkeit des Regenwassers geprüft und bei der Beurteilung und Wahl der Versickerungsart 

beachtet werden. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung sind das geltende 

DWA-Merkblatt M 153 sowie das geltende DWA-Arbeitsblatt A 138-1 zu beachten. Im Rahmen eines 

Wasserrechtsverfahrens ist die qualitative und quantitative Belastbarkeit der Gewässer im Sinne des M 153 

nachzuweisen. Eine dezentrale Versickerung kann ggf. bei Einhaltung der Anwendungsgrenzen unter die 

Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV fallen. 

 

Neben Regenwassersammelbehältern (Zisternen) sind auch beispielsweise Gebäude-/ Dachbegrünungen und 

offene Wasserflächen aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich zu befürworten, da diese u. a. einer 

Abflussverschärfung zumindest teilweise entgegenwirken können. 

 

Bei einer Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer ist der Nachweis der schadlosen 

Ableitung im Gewässer ist zu erbringen. 

 

Sachgebiet 4.4-Gewässer/Hochwasser/Starkregenereignisse:  

Das Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat zusammen mit dem Bayerischen 



 

 

3
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mit Schreiben vom 08.08.2019 eine Arbeitshilfe 

„Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ herausgegeben. Diese soll Gemeinden als 

Unterstützung bei der Ermittlung und Abwägung möglicher Hochwasser- und Starkregenrisiken dienen. Diese 

Arbeitshilfe soll zukünftig Grundlage für die Risikoabschätzung bei jeder Aufstellung von Bebauungs- und 

Flächennutzungsplänen sein und bereits bei der Aufstellung den Ingenieurbüros und Gemeinden als 

Planungsgrundlage dienen.  

 

Wir empfehlen, vor allem im Hinblick auf zunehmende Starkniederschläge, Hausöffnungen (Kellerschächte, 

Hauseingänge, Tiefgarageneinfahrten, o. ä.) immer etwas erhöht über Gelände- und Straßenniveau vorzusehen 

und Keller als dichte Wannen auszubilden. 

Wir verweisen auf die Schutzmaßnahmen bei Starkregenereignissen gemäß der Bürgerbroschüre „Leitfaden 

Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge“.  

 

Durch die neuen Baugrundstücke (bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen) können Entwässerungsanlagen 

(Drainagesammler, Gräben usw.) der oberhalb gelegenen Flächen verlaufen. Ggf. sind diese 

Entwässerungsanlagen so umzubauen, dass ihre Funktion erhalten bleibt und das Oberflächenwasser sowie das 

Grundwasser schadlos weiter- bzw. abgeleitet werden kann um Schäden an Gebäuden und Anlagen sowie 

Staunässe in den oberhalb liegenden Grundstücken zu vermeiden.  

 

Bei der Planung ist zu beachten, dass der natürliche Abfluss wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes 

Grundstück nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden darf. Des Weiteren darf 

der natürliche Abfluss wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks 

verstärkt oder erheblich beeinträchtigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                        gez. 

Nürnberg, den 28.01.2025                                                                            
Ort, Datum                                                            Unterschrift, Dienstbezeichnung 

  
 




